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Sehr geehrte Planerinnen und Planer 
 
Wir sprechen heute von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der 
Planer. Die Veranstaltung hat drei Teile. Im ersten Teil erkläre ich Ihnen 
die wichtigsten Grundlagen des Strafrechts und des 
Strafprozessrechts. Im zweiten Teil stellen wir Ihnen die Sie 
betreffenden berufsspezifischen Strafbestimmungen vor und im dritten 
Teil wollen wir Ihre Fragen beantworten. 
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•  Nulla poena sine lege: Strafbarkeit des Ehebruchs nach 214 aStGB 

•  Massnahmen:  
•  Gefahr weiterer Straftaten besteht trotz Strafe 
•  Behandlungsbedürftigkeit 

•  Verjährung: 30, 15, 7 und 3 und Unverjährbarkeit bei gewissen 
Delikten wie Völkermord, Kriegsverbrechen und sexuelle 
Handlungen an Kindern unter 12 Jahren 
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Vorsatz und Fahrlässigkeit: Strafnormen bestehen aus Tatbestand und 
Rechtsfolge. Tatbestand hat äussere Elemente (äusserer Ablauf) und 
innere Elemente (innere Einstellung des Täter). Innere Element ist 
subjektiver Tatbestand. Zwei Formen: Vorsatz und Fahrlässigkeit. 
Grundsatz: nur vorsätzliches Handeln ist strafbar, es sei denn 
Fahrlässigkeit ist im Gesetz erwähnt. 
 
Unterlassung: Unterlassen der Nothilfe (128 StGB) 
 
Sachverhaltsirrtum: bei Irrtum über den Sachverhalt wird der Täter 
nach dem Sachverhalt beurteilt, den sich der Täter vorgestellt hat (nur 
zugunsten) (Art. 13 StGB) Beispiel: Jäger schiesst auf Menschen, den 
er für ein Reh hält. 
 
Rechtsirrtum (Art. 21 StGB): wer nicht weiss und nicht wissen kann, 
dass er sich rechtswidrig verhält, handelt nicht schuldhaft. Beispiel: 
Schutzalterfall. 
 
Schuldunfähigkeit: nicht fähig, das Unrecht der Tat einzusehen oder 
gemäss dieser Einsicht zu handeln, dann nicht strafbar (Art. 19 StGB)  
 
Versuch: Strafbare Tätigkeit nicht zu Ende geführt oder Erfolg tritt nicht 
ein, dann Strafmilderung. Beispiel: Schussabgabe auf Menschen und 
Ziel verfehlt. 
 
Teilnahme: Mittäter, Gehilfe, Anstifter 
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Freiheit: Drohung, Nötigung, Geiselnahme, Hausfriedensbruch 
 
Sexuelle Integrität: sexuelle Handlungen mit Kindern, mit Abhängigen 
(16 – 18), sex. Nötigung, Vergewaltigung, Exhibitionismus, 
Pornographie, sexuelle Belästigung 
 
Familie: Inzest, Bigamie, Vernachlässigung von Unterhaltspflichten 
 
Gemeingefährliche Verbrechen: Brandstiftung, fahrl. Verursachung 
einer Feuersbrunst, Verursachen einer Explosion, Gefährdung durch 
Sprengstoffe, und: Art. 227 – 230 StGB (Verursachen einer 
Überschwemmung oder eines Einsturzes, Beschädigung von 
elektrischen Anlagen, Wasserbauten und Schutzvorrichtungen, 
Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde, Beseitigung 
oder Nichtanbringung von Sicherheitsvorschriften. 
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Art. 113 StPO: man muss sich nicht selbst belasten, Aussage und 
Mitwirkung verweigern 
 
Art. 158/159 StPO: Recht auf Verteidigung, auch bei erster 
polizeilischer Einvernahme. Wichtig. Warum? 
 
Art. 6 StPO: Strafbehörden klären von Amtes wegen alle für die 
Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen 
Tatsachen ab 
 
Art. 7 StPO: Legalitätsprinzip  
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Geheime Überwachungsmassnahmen: Observation, Post, Telefon, 
Bankbeziehungen, verdeckte Ermittlung 
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